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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 15. April 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:05 Uhr

Die Einladung erfolgte am 06.04.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich
GR. Matthias Pinter
GR. Franz Haas
GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. Raimund Krenn
GR. Erich Lang
GR. 

GR. Dr. Herbert Thaller
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

GR. Rosana Scheiring (ab 18:07)
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky
Sylvia Stary
Entschuldigt waren:

GR Gerald Kienreich
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

5. Regionales Entwicklungsprogramm – Planungsregion Deutschlandsberg; Stellungnahme Marktgemeinde Lannach

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:05 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 13 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. GR Kienreich wird entschuldigt. GR Scheiring wird sich ein wenig verspäten, sie trifft um etwa 18:07 Uhr im Sitzungssaal ein. Demnach sind 14 Gemeinderäte anwesend.
Pkt. 4) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeisterr, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

GR Steiner bezieht sich auf die am Vortag abgehaltene Sitzung des KEG-Beirates, an welcher er nicht teilnehmen konnte, worin unter anderem der Pachtvertrag bzw. Bestandsvertrag der Veranstaltungshalle behandelt wurde. Er findet es nicht richtig, dass es für die Gastronomie in der Steinhalle ein Exklusivrecht gibt, welches der Gemeinde, Vereinen und Landwirten verbietet bei diversen Veranstaltungen im gesamten Umfeld der Veranstaltungshalle Getränke auszuschenken.
In seiner zweiten Anfrage möchte GR Steiner darüber informiert werden, wer von der Marktgemeinde Lannach Mitglied des regionalen Planungsbeirates ist, und welche Aufgaben dieser erfüllt.

Kassier Fröhlich berichtet, dass am Sportplatz ein Militärhubschrauber gelandet ist und einen erheblichen Flurschaden verursacht hat. Er fragt an, ob in der Zwischenzeit bereits eruiert werden konnte, wer für die Behebung des Schadens verantwortlich ist und an wen die Information ergangen ist, dass oben genannter Hubschrauber am Sportplatz landen wird. Er sagt, dass er, als Obmann des Sportvereines, nicht darüber in Kenntnis gesetzt wurde.
Daraufhin erklärt der Bgm., dass auch er nicht darüber Bescheid gewusst hat, dass ein Landung am Sportplatz vorgesehen war. Weiters berichtet er, dass die verursachten Schäden über das Bundesheer vom Staat abgegolten werden und ihm diesbezüglich eine Kontaktadresse mitgeteilt wurde.
Kassier Fröhlich ergänzt, dass 2 Hubschrauber gelandet sind, aus welchen Herr Haider und Frau Landeshauptmann Klasnic gestiegen sind. Des Weiteren behauptet er, dass es sich hierbei um Privatflüge handelte und nicht um eine Übung des Bundesheeres.
GR Mag. Neckermann spricht die Abschaltung des Wassers im Gemeindegebiet von Lannach an, welche am Ostermontag vorgenommen wurde und möchte wissen, warum die Bevölkerung nicht im Vorhinein darüber in Kenntnis gesetzt wurde. 
Daraufhin entgegnet GR Pinter, dass am Ostermontag ein Rohrbruch in der Hauptleitung entstand und ein derartiger Schaden normalerweise in 1 ½ Stunden behoben ist. Jedoch wurde in diesem Fall bei den Grabarbeiten eine Gasleitung beschädigt und aufgrund dessen war es erforderlich mit der Reparatur der Wasserleitung zuzuwarten bis die Steirische Ferngas den Schaden an der Gasleitung behoben hatte.
Weiters meint GR Pinter, dass es sinnvoll wäre, einmal jährlich die Strom- und Wasserversorgung für einige Stunden zu unterbrechen, um die Bevölkerung bewusst darauf aufmerksam zu machen, wie man mit einer derartigen Situation umzugehen hat.
GR Scheiring berichtet, dass der Ziegelweg auf Grund von Grabarbeiten nicht befahren werden kann, die Anrainer jedoch nicht darüber informiert wurden.

Daraufhin meint DI Lesky zu wissen, dass der Gatte von GR Scheiring in der Auftragsgebung dieser Grabarbeiten involviert war und es sich hierbei um eine Gemeinschaftsaktion aller Anrainer des Ziegelweges handelt.

Der Bgm. versichert, dass etwaige Behinderungen so rasch als möglich beseitigt werden.

GR Lang bezieht sich auf die Grabarbeiten welche entlang des Gehsteiges auf Höhe von Fa. Vögele durchgeführt werden und möchte wissen, ob dort Baumaßnahmen geplant sind.
Der Bgm. antwortet, dass auf diesem Grundstück seitens des Eigentümers kleinere Baumaßnahmen vorgenommen werden.
GR Steiner ersucht um Beantwortung seiner Anfragen.

Daraufhin bezieht sich der Bgm. auf die Gemeindeordnung, welche besagt, dass eine Anfrage eines Gemeinderates nicht in derselben Sitzung beantwortet werden muss.
Pkt. 5) Regionales Entwicklungsprogramm – Planungsregion Deutschlands- berg; Stellungnahme Marktgemeinde Lannach:

Der Bgm. berichtet, dass dieses Thema bereits in einer Planungsausschusssitzung im Beisein von Herrn DI Janisch vom Raumplanungsbüro DI Pumpernig behandelt wurde.
Weiters informiert er, dass die Mitglieder des Planungsausschusses den einstimmigen Beschluss gefasst haben, eine Einwendung durchzuführen.
DI Lesky bringt daraufhin den Mitgliedern des Gemeinderates nochmals den Einwendungsvorschlag zum regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Deutschlandsberg zur Kenntnis.

GR Mag. Neckermann meint, der soeben verlesene Textierungsvorschlag unterscheide sich von jenem, welcher dem Gemeinderat in der letzten Sitzung am 05.04.2004 zur Kenntnis gebracht wurde. 
Daraufhin erklärt der Bgm., dass in 2 Punkten dieser Einwendung eine Änderung vorgenommen werden musste und auch er selbst erst am späten Nachmittag des heutigen Tages darüber informiert wurde. Weiters meint er, dass der verlesene Einwendungsvorschlag jener ist, der auch seitens des Gemeinderates beschlossen werden möge.
GR Mag. Neckermann informiert die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass ihr in einem Telefonat mit einer dafür zuständigen Person der Stmk. Landesregierung mitgeteilt wurde, dass die Bezeichnung „voralpines Hügelland“ jene Bereiche kennzeichnet, in denen nur 3 bis 10 Häuser angesiedelt sind und somit der Bereich Hötschdorf nicht zu voralpinem Hügelland gezählt werden darf.
Der Bgm. entgegnet ihr daraufhin, dass er der Meinung ist, dass sie diese Sache nicht versteht und, dass am Plan deutlich ersichtlich ist, dass das gesamte Gebiet Hötschdorf als voralpines Hügelland gekennzeichnet ist. 
GR Steiner möchte in den Plan Einsicht nehmen. DI Lesky veranschaulicht einigen Mitgliedern des Gemeinderates, dass Hötschdorf als so genanntes außeralpines Hügelland im Plan gekennzeichnet ist. 

GR Steiner fragt an, ob dies nicht bereits im regionalen Planungsbeirat behandelt wurde. Der Bgm. antwortet, dass dieses Thema Behandlung im regionalen Planungsbeirat fand.

GR Dr. Thaller erkundigt sich danach, ob es richtig ist, dass man aus einem Plan im Maßstab von 1:100 000 abliest, dass es sich hierbei um außeralpines Hügelland handelt.

DI Lesky erläutert daraufhin nochmals die Legende des Planes, aus welcher eindeutig hervorgeht, dass es sich im Bereich Hötschdorf tatsächlich um außeralpines Hügelland handelt. 
GR Dr. Thaller fragt an bis zu welchem Ausmaß Erweiterungen vorgenommen werden dürfen. Der Bgm. antwortet, dass Erweiterungen einmalig im Ausmaß von maximal 3.000 m² erfolgen dürfen.

Kassier Fröhlich schließt aus der Änderung der beiden Punkte, welche ursprünglich nicht hätten geändert werden sollen, dass der Einwendungsvorschlag noch weitere unklare Punkte beinhaltet und er sich aufgrund dessen seiner Stimme enthalten wird.
Der Bgm. erklärt, dass er im regionalen Planungsbeirat darüber informiert wurde, dass hier Schwachpunkte aufscheinen, welche die Gemeinden negativ treffen könnten. Daraufhin hat er sofort mit dem Raumplaner Kontakt aufgenommen, um diese Angelegenheit überprüfen zu lassen.

GR Pinter erkundigt sich danach, ob es stimmt, dass die Einspruchsfrist mit dem morgigen Tag abläuft. Er versteht es, dass sich die anderen Gemeinderäte diesbezüglich benachteiligt fühlen, da er der Meinung ist, dass sie nicht früh genug über dieses Thema informiert wurden. Weiters meint er, dass es für die Betroffenen im Raum Hötschdorf vielleicht sogar schon zu spät sein könnte, wenn die Einspruchsfrist endgültig abgelaufen ist. Auch ist er darüber verwundert, dass die Landesregierung in einem überregionalen Konzept auf die Gemeinden übergreift.
Kassier Fröhlich entgegnet, dass die im Rahmen des Siedlungsleitbildes beschlossenen Flächen davon nicht berührt sind und ohne Einschränkung verbaut werden können. Weiters meint er, dass künftig die Lenkung des Siedlungsleitbildes vermutlich schwieriger werden könnte, da es grundsätzlich eine Änderung der Raumordnung österreichweit betrifft. Des Weiteren erläutert er, dass alle, im Rahmen des Siedlungsleitbildes beschlossenen, Aufschließungsgebiete erschlossen werden können, wenn sie die entsprechenden Bedingungen erfüllen.
Der Bgm. stellt den Antrag der verlesenen Einwendung die Zustimmung zu erteilen.

Die Gemeinderäte Steiner, Thaller, Doppelreiter, Neckermann, Scheiring und Fröhlich enthalten sich ihrer Stimme. Die restlichen 8 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt, da die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreicht wurde. 


*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 18:35 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 6 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


